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Tagesordnungspunkt 

Übertragung von Ermächtigungen vom Haushaltsjahr 2015 in das 

Haushaltsjahr 2016 im Kernhaushalt 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Einer weiteren Übertragung von Ermächtigungen vom Haushaltsjahr 2015 in das 

Haushaltsjahr 2016 im Kernhaushalt in Höhe von insgesamt 400.000,00 € wird zugestimmt. 



   

 

Sachdarstellung/Begründung: 

 

§ 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besagt: 

 

„Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze 

über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.“ 

 

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es aber erforderlich, von 

Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu 

machen. Hierbei sind alle Projekte erneut auf den Prüfstand zu stellen. Nicht in Anspruch 

genommene Ermächtigungen für Auszahlungen, deren Grundlage entfallen ist oder die 

frühestens im übernächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden können, sind 

abzusetzen. 

 

Daher ist es sinnvoll, unter Beibehaltung der bisherigen Praxis anzustreben, die 

Ermächtigungsübertragungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, sodass die 

Übertragung von Mitteln nur dann vorgenommen wird, wenn alle anderen Möglichkeiten 

(z.B. Neuveranschlagung der Mittel) ausgeschöpft sind. 

 

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat gem. § 22 Abs. 4 GemHVO eine Übersicht 

der Übertragungen vorzulegen. 

 

 

 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.03.2016 unter TOP Ö 8 bereits den 

Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich in Höhe von 10.189.798,90 € (investiv) 

zugestimmt. 

Zwischenzeitlich ist es aber erforderlich geworden, folgende weitere 

Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich in Höhe von insgesamt 400.000,00 € 

vorzunehmen, um deren Zustimmung nunmehr gebeten wird: 

 

Produkt Konto Betrag 

€ 

Begründung 

I-76014374 

Knoten Schnabelsmühle 

7852000 

AZ Tiefbaumaßnahmen 

 

335.946,00 

 

Maßnahme begonnen 

I-77014316 

R 2010 stadt - gestalten - Ost 

7852000 

AZ Tiefbaumaßnahmen 
 
64.054,00 

 

Maßnahme begonnen 

Summe:  400.000,00  

 

Auch dieser Ratsbeschluss über die Ermächtigungsübertragungen wird der Aufsichtsbehörde 

unverzüglich angezeigt. 
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